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7 «Freiwillige Unterwerfung»: Das Bündner Fürsorgegesetz 1920

Acht Jahre nach dem ZGB trat in Graubünden
am 11. April 1920 das kantonale Fürsorgegesetz
in Kraft. Es stellte keine Ablösung der
Armenordnung von 1857 dar, sondern trat ergänzend
zu dieser hinzu. Das Fürsorgegesetz erlaubte es
den Behörden, spezifische Massnahmen gegenüber

«Trinkern», «Vaganten» und «Liederlichen»
zu ergreifen. Daneben schuf es neue kantonale
Fürsorgestrukturen, die in den folgenden
Jahrzehnten das Fürsorgewesen und die Sozialarbeit
in wesentlichen Teilen trugen. Dieses Kapitel geht
zuerst auf die Massnahmen ein, die das Fürsorgegesetz

ermöglichte und beleuchtet im Anschluss
daran die Ausgestaltung der neuen Strukturen.

Der Anstoss für den Erlass des Bündner
Fürsorgegesetzes kam aus der Abstinenzbewegung.
Sie war Ende des 19. und anfangs des 20.
Jahrhunderts eine internationale Bewegung, die sich
unter sozialhygienischen Vorzeichen dem Kampf
gegen den Alkoholismus widmete.432 So hielt
auch der bündnerische Kleine Rat in seiner
Botschaft zum Erlass des Fürsorgegesetzes fest,
dass die «Frage des Alkoholismus» zu einer der
«brennendsten sozialen Fragen» der Zeit geworden

sei.433 Folgegerecht war das Fürsorgegesetz
ursprünglich als reines Trinkerfürsorgegesetz
konzipiert, das zum Ziel hatte, die Alkoholsucht im
Kanton zu bekämpfen.434 Erst im Laufe des
Gesetzgebungsprozesses wurden die Bestimmungen

auf «Vaganten» und - sozusagen mit einem
Rundumschlag - auf «sonst liederliche Personen»
erweitert. Wenn schon ein neues Gesetz geschaffen

werde, könnten gleich «auch andere Probleme

ihre Lösung finden», wurde argumentiert.435
Das neue Gesetz war im Grossen Rat relativ
unumstritten und wurde kaum kontrovers disku¬

tiert.436 Am ehesten wurde noch die Frage
aufgeworfen, ob das neue Gesetz genügend
Sanktionsmöglichkeiten bieten würde. Solche Bedenken
konnte die Kommission, die die Gesetzesvorlage

vorbereitet hatte, zerstreuen, sodass am 29.
Januar 1920 der Grosse Rat das neue Fürsorgegesetz

mit einstimmigem Beschluss annahm.437
Die Bündner Stimmberechtigten folgten dem
Parlament und stimmten dem Gesetz am 11. April
1920 ebenfalls zu.438

7.1 Die Fürsorgemassnahmen gemäss
dem Fürsorgegesetz

Das Fürsorgegesetz legte fest, dass Behörden
und Amtspersonen, aber auch Verwandte einer
«fürsorgebedürftigen Person» die Anwendung
des Gesetzes beantragen konnten.439 Sie hatten
mit ihrem Anliegen an die zuständige
Vormundschaftsbehörde zu gelangen, welcher es in der
Folge aufgetragen war, den Fall zu untersuchen.
Dies beinhaltete auch, dass die betroffene Person
«zu Protokoll einvernommen» werden musste.440
Das Gesetz sah vor, dass die Vormundschaftsbehörde

eine Art Triage vornahm: War sie der Auffassung,

dass eine Person unter Vormund- oder
Beistandschaft gehörte, hatte sie das entsprechende
Bevormundungs- oder Verbeiständungsverfahren
gemäss ZGB einzuleiten. Erst wenn die
Voraussetzungen für eine Vormund- oder Beistandschaft
als nicht gegeben erschienen, hatte das Fürsorgeverfahren

gemäss den gesetzlichen Bestimmungen

zu greifen. Dass sich eine solche saubere
Trennung in der Praxis nicht immer durchsetzen
liess, wird an späterer Stelle besprochen.

432 So war auch die Aufnahme der Bestimmung im ZGB

1907/12, dass «Trunksüchtige» entmündigt werden konnten,

durch die Abstinenzbewegung beeinflusst worden.
Vgl. Killias Antoinette, Die Entmündigung von Trunksüchtigen

in den 1920er Jahren. Eine geschlechtsspezifische
Untersuchung anhand von Vormundschaftsakten, Zürich
1993 (unpubl. Lizentiatsarbeit), S. 29-30; zudem
Kaufmann, Armenordnungen (2008), S. 123-125.

433 Botschaft des Kleinen Rates an den hochlöblichen
Grossen Rat betreffend Erlass eines Fürsorgegesetzes,
10. Jan. 1920, S. 67.

434 A. a. 0., S. 65-68.
435 A. a. 0.,S. 68.

436 VGR 28. Jan. 1920, S. 118-127; 29. Jan. 1920,
S. 151-152.

437 VGR 29. Jan. 1920, S. 152.
438 Fürsorgegesetz 1920, Art. 15.
439 Fürsorgegesetz 1920, Art. 2 und Art. 3.
440 Fürsorgegesetz 1920, Art. 5.
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Zur Antragstellung berechtigte Verwandte; Antragstellung
von Amts wegen durch Behörden und Amtspersonen

\ /

Untersuchung durch
Vormundschaftsbehörde

Zivilrechtsverfahren gemäss^
ZGB 1907/12

sFürsorgeverfahren gemäss
Fürsorgegesetz

Grafik 7: Zivilrechtsverfahren gemäss ZGB 1907/12 und Fürsorgeverfahren gemäss Fürsorgegesetz 1920.

Die linke Spalte zeigt das Verfahren sowie die Rekursinstanzen bei einem Verfahren gemäss ZGB; die rechte Spalte

jene bei einem Verfahren gemäss dem kantonalen Fürsorgegesetz von 1920.

Gemäss dem Fürsorgeverfahren mussten die
Vormundschaftsbehörden eine betroffene Person
«nach Möglichkeit dazu veranlassen, sich freiwillig

den Fürsorgemassnahmen zu unterwerfen».441
Diese Bestimmung galt - neben anderen - bei
den Vertretern aus Politik und Verwaltung als
fortschrittlich: Es sollte nicht mehr von einem
autoritären Beziehungsverständnis ausgegangen
werden, sondern versucht werden, die Einwilligung

einer betroffenen Person auf konsensu-
alem Weg zu erlangen. So erläuterte der Kleine
Rat in seiner Botschaft von 1920: «Durch Art. 7

kommt der fürsorgliche Charakter des vorliegenden

Gesetzes am deutlichsten zum Ausdruck.
Bevor irgendwelche Zwangsmittel angewendet

441 Fürsorgegesetz 1920, Art. 7.

werden, soll die Vormundschaftsbehörde darnach
streben, die verzeigte Person zur freiwilligen
Unterwerfung unter die zweckdienlichen Massnahmen

anzuhalten.»442 Zu diesen «zweckdienlichen
Massnahmen» zählte zum Beispiel, dass sich
eine Person bereit erklärte, keinen Alkohol mehr
zu konsumieren oder nicht mehr «liederlich» zu
leben. Wird die Begrifflichkeit der «freiwilligen
Unterwerfung» genauer betrachtet, wird schnell
klar, dass diese in einem von Abhängigkeitsverhältnissen

geprägten Zwangskontext zu situieren
ist und schwierige Spannungsfelder eröffnete.
So konnten die Behörden vielfältige Strategien
anwenden, um auf eine solche «Freiwilligkeit»
hinzuwirken. Auf diese Problematik wurde in Ka-

442 Botschaft des Kleinen Rates an den hochlöblichen
Grossen Rat betreffend Erlass eines Fürsorgegesetzes,
10. Jan. 1920, S. 69-70.
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pitel 6 in Zusammenhang mit zwei Fallbeispielen
hingewiesen, in denen es um die Bevormundung
zweier Minderjähriger durch die Vormundschaftsbehörde

Oberengadin ging und in den Protokollen
vermerkt wurde, die Mütter hätten sich mit der
Massnahme einverstanden erklärt.

Kam keine «freiwillige Unterwerfung» zustande,

konnten die Vormundschaftsbehörden dieselben

Massnahmen gesetzlich anordnen, sie also
als «Zwangsmittel» anwenden, wie es der Kleine
Rat 1920 formulierte. Die Übergänge zwischen
den beiden Vorgehensweisen waren fliessend.
Die konkreten Massnahmen, die angewandt
werden konnten, waren in Artikel 8 des
Fürsorgegesetzes angeführt: Als erstes erfolgte das
«Ansetzen einer Besserungsfrist». Solche ersten
Schritte, bei denen einer betroffenen Person die

Möglichkeit zur Einsicht und Bewährung gegeben

wurde, unter Befolgung der ihr auferlegten
Weisungen, finden sich in den Protokollen der
Vormundschaftsbehörden häufig, so auch im
unten folgenden Beispiel eines Familienvaters mit
Alkoholproblemen. Zweitens konnte die Weisung
ausgesprochen werden, dass sich eine betroffene

Person einem Abstinenzverein anschliessen
musste. Die dritte Massnahme sah weitreichende
behördliche Kompetenzen zur Anleitung einer
bestimmten Lebensführung vor. So konnte eine
betroffene Person angewiesen werden, «sich geistiger

Getränke zu enthalten» oder sich an einem
«bestimmten Orte oder bei einem bestimmten
Arbeitgeber aufzuhalten».443 Die Behörden waren
also befugt, weitreichend über das Leben einer
sich unter Fürsorgemassnahmen befindenden
Person zu bestimmen. Sie konnten über zentrale
Bereiche der beruflichen und privaten Sphäre
Verhaltensvorgaben aussprechen. Als vierte
Massnahme erlaubte das Fürsorgegesetz, dass für be-

443 Fürsorgegesetz 1920, Art. 8. - Eine Wegleitung des Klei¬

nen Rates vom 17. November 1939 erweiterte dieses
Massnahmenbündel: «Die sinngemässe Anwendung
von Art. 8 Abs. 3 lässt auch andere als die dort
aufgeführten Massnahmen zu. So kann auch die Versorgung
beschlossen, der Vollzug aber noch bedingt aufgeschoben

werden, unter Auferlegung einer Bewährungsfrist
von 1-5 Jahren und gleichzeitiger Erteilung der
Weisung, sich geistiger Getränke zu enthalten, sowie Ernennung

eines Beschützers. Der Vollzug erfolgt in diesem
Fall nur, wenn sich der Schützling der Schutzaufsicht
entzieht oder der ihm auferlegten Weisung zuwiderhandelt

(eventuell erst nach wiederholter Zuwiderhandlung).»

Vgl. Wegleitung zur Flandhabung des kantonalen
Fürsorgegesetzes vom 17. Nov. 1939, in: ABI GR 1939,
S. 1162-1164, hierS. 1163.

troffene Personen «Beschützer» ernannt werden
konnten. Auf diese beistandsähnliche Funktion
wird gleich eingegangen. Schliesslich betraf die
fünfte und letzte Massnahme, die das Fürsorgegesetz

von 1920 in Artikel 8 vorsah, die Einweisung

in eine «geeignete Anstalt» als gleichsam
«schärfste Massnahme».444

Vormund, Beirat, Beistand und Beschützer

Die Aufgaben eines Beschützers oder einer
Beschützerin waren vergleichbar mit denjenigen
eines Vormundes oder einer Vormundin respektive
eines Beistands oder eines Beirats.445 Ein wichtiger

Unterschied zur Vormundschaft bestand darin,

dass die betroffene Person nicht entmündigt
wurde. Nichtsdestotrotz war es die Aufgabe von
Beschützern, eine Person «erzieherisch zu
beeinflussen», sie «in ständigem Kontakt mit den
Familienangehörigen zu überwachen» und den
Behörden regelmässig Bericht zu erstatten. Ein

Beschützer war sogar berechtigt, «nötigenfalls die
Polizeiorgane in Anspruch zu nehmen».446 In den
untersuchten Materialien zur Legislation des
Fürsorgegesetzes finden sich keine Ausführungen
darüber, weswegen es - einige Jahre nachdem
das ZGB 1912 in Kraft getreten war - notwendig
war, die Funktion eines Beschützers einzuführen.
Denn bereits das ZGB sah die Möglichkeit vor,
Personen unter verschiedenartige - durchaus auch
niederschwellige - Obhutsverhältnisse zu stellen.
So war zum Beispiel die Aufgabe der Lohnverwaltung,

wie sie gemäss der unten abgebildeten
Karteikarte dem Beschützer H. übertragen wurde,
eine Aufgabe, die gemäss dem ZGB auch
Beiständen zukam. Die Funktion des «Beschützers»
stellte also eine kantonale Variante eines
bundesrechtlichen Rechtsinstituts dar und verweist auf
den schweizerischen Vormundschafts- und
fürsorgerechtlichen Vollzugsföderalismus.

444 VGR 28. Jan. 1920, S. 124.
445 In einer Wegleitung des Kleinen Rats waren die Aufga¬

ben des Beschützers detaillierter beschrieben. Wegleitung

zur Flandhabung des kantonalen Fürsorgegesetzes
vom 17. Nov. 1939, in: ABI GR 1939, S. 1162-1164.

446 Fürsorgegesetz 1920, Art. 9; Wegleitung zur Flandha¬

bung des kantonalen Fürsorgegesetzes vom 17. Nov.

1939, in: ABI GR 1939, S. 1163.
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Schutzbedürftiger Vormund, Beirat
Beistand, Beschützer

Art der Verfügung Datum

Name:

geb: 28.7.1944 7500 St.Moritz
Lohnverw. 22.12.66

Wohnort: Ssmedän

Heimatgemeinde: ZeM^eZ

Eltern: 0fâïP^^estorben

Kontroll-Nr.

Archiv-Nr.

Aufhebung:

Grund:

Datum:

Publikation

Abb. 14: Karteikarte zu einem von der Vormundschaftsbehörde Oberengadin betreuten Fall.

Graubünden führte 1920 die Funktion des «Beschützers» ein. In diesem Fall ernannte die Vormundschaftsbehörde

Oberengadin Herrn H. aus St. Moritz zum Beschützer des 22-jährigen H.D. (Quelle: Archiv KESB Engadin/Südtäler,

Scuol).

Auch bei den Beschützerinnen und Beschützern

gehörte es zum Konzept, dass sie ihre Aufgabe

ehrenamtlich ausführten. Es überrascht daher
nicht, dass sich bei ihrer Rekrutierung die gleichen
Schwierigkeiten stellten wie bei derjenigen von
Vormunden. Entsprechend hiess es denn auch
1943 von Seiten des Grossen Rats: «Eine
Hauptschwierigkeit für die Vormundschaftsbehörden
besteht sodann darin, dass es ihnen nicht möglich

ist, geeignete Vormünder und Beschützer zu
finden.»447 Einzelne Fälle aus der Praxis zeigten,
dass die Vormundschaftsbehörden die Ernennung
eines Beschützers oder einer Beschützerin als
eine Art «mildere» Vormundschaft betrachteten
und diese Massnahme in eine Rangfolge von sich
verschärfenden Massnahmen stellten.

447 Verordnung des Grossen Rates über die Organisation
des kantonalen Fürsorgewesens, in: Botschaften des
Kleinen Rates, 1943, S. 242.
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Fallbeispiel: Ernennung eines Beschützers und Androhung von Entmündigung und
Versorgung

Mit Schreiben vom 28. Mai 1954 meldete sich der Trinkerfürsorger Danz bei der Vormundschaftsbehörde

Chur. Er habe sich in der vergangenen Zeit mit dem knapp 50-jährigen Familienvater E.H.

zu befassen gehabt. Wie der Trinkerfürsorger ursprünglich mit diesem in Kontakt gekommen
respektive auf diesen aufmerksam geworden war, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Er habe
versucht, E.H. dazu zu bringen, freiwillig keinen Alkohol mehrzu konsumieren und sich einer ärztlichen
Behandlung zu unterziehen. Mit beidem habe sich E.H. einverstanden erklärt, die Versprechungen
aber nicht eingehalten. Nun vermögen, so der Trinkerfürsorger, nur noch verschärfte Massnahmen

wie eine «Internierung» etwas «auszurichten». In einem ersten Schritt entschloss sich die
Vormundschaftsbehörde Chur noch nicht zu einer solch drastischen Massnahme und bestimmte
stattdessen, dass für E.H. gemäss Artikel 8 Ziffer 4 des Fürsorgegesetzes ein Beschützer eingesetzt

wurde. Diesen schlug E.H. selbst vor, und zwar in der Person eines Schreinermeisters.448
Zudem verpflichtete er sich erneut zu Abstinenz. Beides deklarierte die Vormundschaftsbehörde
als «letzte Chance». Wenn er diese nicht wahrnehme, würde zu «schärferen Massnahmen» wie
einer Entmündigung oder einer Anstaltsversorgung gegriffen. Wie im Protokoll vermerkt wurde,
erklärte sich E.H. mit diesem Vorgehen einverstanden.

Ein halbes Jahr später griffen die Behörden ein. Die Vormundschaftsbehörde liess E.H. am
5. Januar 1955 per Polizei in die psychiatrische Klinik Waldhaus einliefern. Anlass hierzu war die
Meldung des Beschützers gewesen, dass über Weihnachten und Neujahr die «Gefährdung» der
Familie durch E.H. ein «unerträgliches Ausmass» angenommen habe. Anhand der Protokolleinträge

ist nicht ersichtlich, um welche Art der «Gefährdung» es sich konkret handelte; ob es allenfalls

Ausfälligkeiten physischer oder verbaler Art in Zusammenhang mit Alkoholkonsum waren.
Gleichzeitig mit dem Einweisungsbeschluss gab die Vormundschaftsbehörde ein psychiatrisches
Gutachten in Auftrag, das unter anderem zu untersuchen hatte, welche Massnahmen von einem
«medizinischen Standpunkt» aus gesehen für E.H. die «geeignetsten» wären.449 Im betreffenden
Gutachten vom 31. Januar 1955 stellte der ärztliche Experte, der im Protokoll der Vormundschaftsbehörde

vom 16. Februar 1955 zitiert wird, bei E.H. einen «schweren chronischen Alkoholismus»
fest und schlug vor, ihn entweder gemäss Artikel 370 des ZGB zu entmündigen und unter ambulante

Kontrolle zu stellen oder ihn für ein Jahr in eine Trinkerheilanstalt einzuweisen. E.H. gab bei
seiner Einvernahme an, er bevorzuge die Entmündigung, doch die Vormundschaftsbehörde Chur
beschloss, ihn gemäss Artikel 8 Ziffer 5 des Fürsorgegesetzes in eine «geeignete Trinkerheilanstalt»

einzuweisen. Als zuständig für die Wahl der Anstalt sowie den Vollzug der Massnahme
bezeichnete sie das Fürsorgeamt der Stadt Chur und entliess gleichzeitig den bisherigen Beschützer
aus seinem Amt. Eine Entmündigung erfolgte in diesem Fall nicht.450

448 Archiv KESB Nordbünden, Chur: Protokoll Vormundschaftsbehörde Chur, 11. Juni 1954, S. 296-297.
449 Archiv KESB Nordbünden, Chur: Protokoll Vormundschaftsbehörde Chur, 5. Jan. 1955, S. 8-9.
460 A. a. 0.: Protokoll Vormundschaftsbehörde Chur, 16. Feb. 1955, S. 88-89. - In den folgenden zehn Jahren finden

sich in den Protokollen der Churer Vormundschaftsbehörde Chur keine weiteren Einträge zu E.FI.
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7.2 Die administrative Versorgung
gemäss Armenrecht, Fürsorgegesetz
und ZGB 1907/12

Die letzte der fünf Massnahmen, die das
Fürsorgegesetz von 1920 in Artikel 8 anführte, erlaubte
es den Vormundschaftsbehörden, Personen, die
sich dem «Trünke ergeben oder sonst einen
liederlichen Lebenswandel führen» sowie «Vaganten»

in eine «geeignete Anstalt» einzuweisen.451
Die Bestimmungen waren sehr allgemein formuliert.

Sie präzisierten beispielweise nicht, welche
Umstände gegeben sein mussten, damit eine
solche Massnahme gerechtfertigt wäre. Ebenso

wenig äusserten sie sich zu einer maximalen
Versorgungsdauer.452 In der Botschaft des Kleinen
Rates von 1920 zum Fürsorgegesetz hiess es
lediglich, dass eine Anstaltsversorgung in «besonders

schweren Fällen» verfügt werden könne.453

Die fürsorgerechtliche Bestimmung, dass
Vormundschaftsbehörden mit dem Fürsorgegesetz
von 1920 «Trinker», «Liederliche» und «Vaganten»

in eine «geeignete Anstalt» zwangseinwei-
sen konnten, traten zu den vormundschaftsrechtlichen

Versorgungsbestimmungen hinzu, die seit
dem Inkrafttreten des vereinheitlichten schweizerischen

Zivilrechts ab 1. Januar 1912 galten. Die

Anstaltsunterbringung als vormundschaftliche
Massnahme war in Artikel 406 des ZGB 1907/12
vorgesehen. Dieser bestimmte, dass sich die

461 Fürsorgegesetz 1920, Art. 1 und Art. 8. - In den Gross¬

ratsverhandlungen gab es über die Aufnahme dieser
Massnahme in das Fürsorgegesetz kaum Debatten. Das

Einzige, was in diesem Zusammenhang kurz diskutiert
und letztlich aus dem Gesetzesentwurf gestrichen wurde,

war die Bestimmung, dass vor einer Anstaltseinweisung

ein ärztliches Gutachten einzuholen war. Es sei,
so ein Grossrat, «nicht nötig, jedesmal auf Kosten des
Betreffenden oder der Gemeinden solche Umstände zu
machen». Praktikabilitäts- und Finanzüberlegungen dieser

Art überwogen. Es handle sich ohnehin in «99 von
100 Fällen» um Einweisungen in die «Anstalten in Real-
ta» oder «Irrenversorgungen». Hierbei könne dann
immer noch die Expertise der Anstaltsleitung zum Tragen
kommen, die auf eine allenfalls unnötige Versorgungs-
massnahme zurückkommen könne. Vgl. VGR 28. Jan.
1920, S. 124-125.

452 Nähere Vorschriften enthielten die Statuten Waldhaus
und Realta 1917. Diese legten fest, dass erstmalige
Einweisungen nach Realta für eine Dauer von einem bis
eineinhalb Jahren verfügt werden konnten. Vgl. Statuten
Waldhaus und Realta 1917, Art. 89.

453 Botschaft des Kleinen Rates an den hochlöblichen
Grossen Rat betreffend Erlass eines Fürsorgegesetzes,
10. Jan. 1920, S. 70.

«Fürsorge [des Vormunds oder der Vormundin]
auf den Schutz und Beistand in allen persönlichen
Angelegenheiten, sowie nötigenfalls auf die
Unterbringung in eine Anstalt» erstrecken konnte.454

Auch dieser knappe Artikel regelte die
Anstaltsunterbringung nur ansatzweise.

Praktisch identische Klientel

Grundsätzlich zielten die Bestimmungen zur
Entmündigung und Anstaltsversorgung gemäss dem
ZGB und die Massnahmen des Fürsorgegesetzes

auf eine praktisch identische Klientel. Da das

Fürsorgegesetz, wie es im Gesetz explizit hiess,
dann zur Anwendung gelangen sollte, wenn
vormundschaftliche Massnahmen nicht geeignet
schienen, kann es als eine das ZGB auf kantonaler

Ebene ergänzende und niederschwelligere
Rechtsregelung bezeichnet werden. Als das

Bündner Fürsorgegesetz erlassen wurde, war den
Gesetzgebern durchaus klar, dass die beiden
Regelwerke mit vergleichbaren Massnahmen
operierten und eine ähnliche Zielsetzung verfolgten.
Aus diesem Grund gab der Kanton zunächst die
Devise heraus, dass strikt darauf geachtet werden

müsse, das Fürsorgegesetz nur bei Nicht-
Entmündigten anzuwenden und das Bundeszivilrecht

nur bei Entmündigten. In der Botschaft des
Kleinen Rats von 1920 zum Fürsorgegesetz
lautete es dementsprechend: «Ein scharfes Abgrenzen

des Verfahrens nach dem Vormundschaftsrechte

und dem vorliegenden Fürsorgegesetz ist

ganz besonders im Hinblick auf das Rekursrecht
und -verfahren geboten. Das Vormundschaftsrecht

gewährt bekanntlich ein Beschwerderecht
an den Bezirksgerichtsausschuss, an den Kleinen
Rat und an das Bundesgericht [...], während der
Rekurs nach dem vorliegenden Fürsorgegesetz
nur an den Kleinen Rat möglich ist [...]. Deshalb
ist es notwendig, dass jene Fälle, welche auf dem
Wege des Vormundschaftsrechts ihre Erledigung
finden, streng vom Verfahren nach dem
Fürsorgegesetz geschieden werden. Als weitere Folge
resultiert aus dem Art. 6, dass das Fürsorgegesetz

gegen Bevormundete nicht in Anwendung
kommen kann.»455 Wie diese Ausführungen auf-

464 Damit eine solche Anstaltsunterbringung erfolgen konn¬

te, war gemäss Art. 421 ZGB 1907/12 die Zustimmung
der Vormundschaftsbehörde notwendig.

455 Botschaft des Kleinen Rates an den hochlöblichen
Grossen Rat betreffend Erlass eines Fürsorgegesetzes,
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zeigen, bestand ein wichtiger Unterschied
zwischen dem ZGB und dem Fürsorgegesetz in den
unterschiedlichen Rekursverfahren, die den
Betroffenen offen standen. Gegen einen Entscheid
auf der Grundlage des ZGB konnte erstinstanzlich
beim Bezirksgerichtsausschuss und zweitinstanzlich

beim Kleinen Rat rekurriert werden; das
Rekursverfahren war also das gleiche wie bei einer
Entmündigung.456 Gegen Massnahmen des
kantonalen Fürsorgerechts konnte hingegen nur beim
Kleinen Rat rekurriert werden.457 Diese Rekurswege

sind in der Grafik 7 verzeichnet.
Gemäss den regierungsrätlichen Vorgaben aus

dem Jahr 1920 hätten alle Personen, die unter
Vormundschaft standen respektive entmündigt
worden waren und bei denen eine Anstaltsversorgung

zur Diskussion stand, gemäss den Vorgaben
des ZGB administrativ versorgt werden müssen.
Die Versorgungsbestimmungen des Fürsorgegesetzes

hingegen hätten nur auf nicht entmündigte
Personen angewandt werden können. In der Praxis

funktionierte diese theoretische Trennung nur
bedingt. Immer wieder verfügten die
Vormundschaftsbehörden Massnahmen gemäss dem
Fürsorgegesetz auch gegenüber Entmündigten.
Es sei «nicht selten [der Fall gewesen], dass
Vormundschaftsbehörden einen Trinker bevormundeten

und gleichzeitig eine Massnahme gestützt
auf das Fürsorgegesetz ergriffen», beschrieb der
Departementssekretär Dr. Chr. Schmid 1964 in

einem Vortrag die vormundschaftsbehördliche

10. Jan. 1920, S. 69.
456 Einführungsgesetz GR ZGB 1911, Art. 77 und Art. 79;

Einführungsgesetz GR ZGB 1944, Art. 82 und Art. 84.
457 Fürsorgegesetz 1920, Art. 11.

Praxis.458 Entsprechend hatte der Kleine Rat 1958
seine Vorgaben angepasst und bestimmt, dass

entgegen seiner ursprünglichen Weisung von
1920 die Anwendung des Fürsorgegesetzes auch
gegenüber Entmündigten erlaubt war.459 Dies
bedeutete, dass das kantonale Recht mit einer
grösseren Reichweite versehen wurde und sich
an eine deutlich grössere potentielle Klientel
richtete. Dieses nachträgliche Zugeständnis an die
Praxis sei aber, so hielt Schmid in seinem
Referatfest, nicht zu begrüssen. Er betonte, dass dies
deshalb nicht «zweckmässig» sei, weil sich daraus

eine «ganz unerwünschte Zersplitterung des
Weiterzugs» ergebe. Darin erkannte er ein
grundlegendes Problem: «Gegen die Bevormundung
kann der Betroffene innert 10 Tagen Beschwerde
beim Bezirksgerichtsausschuss erheben und dessen

Entscheid wiederum innert 10 Tagen beim
Kleinen Rat anfechten (Art. 82 und 84 EG z. ZGB).
Gegen die fürsorgerische Massnahme dagegen
kann er nach Art. 11 FG innert 3 Wochen Rekurs
direkt beim Kleinen Rat einreichen, der unwei-
terzüglich entscheidet.»460 Diese Ausgangslage
war nicht nur für die Betroffenen unübersichtlich,
sondern auch für die Behörden, wie das folgende
Beispiel zeigt.

458 KreisA Rhäzüns, Domat/Ems: Chr. Schmid, Das kanto¬
nale Fürsorgegesetz. Referat gehalten anlässlich des
Instruktionskurses für Vormundschaftspräsidenten vom
17. und 18. April 1964, S. 5.

459 StAGR CB V 3: KRP, 17. Feb. 1958, Nr. 346; KreisA Rhä¬

züns, Domat/Ems: Chr. Schmid, Das kantonale
Fürsorgegesetz. Referat gehalten anlässlich des Instruktionskurses

für Vormundschaftspräsidenten vom 17. und 18.

April 1964, S. 5.
460 KreisA Rhäzüns, Domat/Ems: a. a. O., S. 5.

Fallbeispiel: Zweigleisiger Rekursweg gegen Entmündigung und Anstaltsversorgung

Am 10. Dezember 1951 liess die Vormundschaftsbehörde des Kreises Suot Tasna (Untertasna)
den Hotelier R.C. von zwei Polizisten zu Hause abholen und in die Heil- und Pflegeanstalt Beve-
rin einliefern. Die Grundlage für die Einweisung bildete ein psychiatrisches Gutachten, das am
7. November 1951 erstellt worden war - im Zusammenhang mit einem Strafverfahren, in das
R.C. verwickelt war und dem eine Ehrverletzungsklage zugrunde lag. Das Gutachten war zu einer
ungünstigen Einschätzung gelangt; es attestierte ihm «Trunksucht», er sei «einsichtslos» und
halte Abstinenzversprechen nicht ein. Um einer «nicht wieder gutzumachenden alkoholischen
Degeneration entgegenzuwirken» sei es notwendig, R.C. einer «mindestens einjährigen Alkohol-
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